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VORLAGE 

 
Gremium Status Datum 

Bau-, Planungs- und 
Liegenschaftsausschuss der Stadt 
Nassau 

öffentlich 07.09.2021 

Haupt- und Finanzausschuss der 
Stadt Nassau 

öffentlich 21.09.2021 

 
 

 
Bauantrag für ein Vorhaben im Neuzebachweg 2 
Antrag auf Nutzungsänderung zum Medical Center 
 
 
Hinweis:  
 
Auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung (GemO) über Ausschließungsgründe wird hingewiesen. Alle Beteiligten 
werden gebeten, (gegebenenfalls) vorliegende Ausschließungsgründe mitzuteilen.  
 

Sachverhalt: 
 
Geplant ist die Nutzungsänderung des ehemaligen Marienkrankenhauses zu einem 
Medical Center. Die geplante Umnutzung bezieht sich auf Teilbereiche des 
Untergeschosses und des Erdgeschosses. Im Untergeschoss soll ein ambulantes 
Therapiezentrum mit Praxisräumen für physiotherapeutische, ergotherapeutische und 
logopädische Behandlungen entstehen. Im Erdgeschoss entsteht eine hausärztliche 
Praxis. Bei der Baumaßnahme werden an der bestehenden Bauwerksstruktur keine 
Änderungen vorgenommen. Es werden lediglich leichte Trennwände entfernt oder neu 
eingebaut. Notwendige brandschutztechnische Maßnahmen werden auf Basis eines 
Brandschutzkonzeptes ergänzt. Die erforderlichen Stellplätze werden auf dem 
vorhandenen Parkplatz nachgewiesen. 
 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, so dass sich die 
Zulässigkeit nach § 30 Baugesetzbuch (BauGB) ergibt. Hiernach ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn es diesen Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung 
gesichert ist. 
 
Für das Vorhaben wurden Anträge auf Abweichung an die brandtechnischen 
Anforderungen des Gebäudes gestellt. Die Beurteilung der Zulässigkeit der 
brandtechnischen Abweichungen obliegt der Bauaufsichtsbehörde (Kreisverwaltung) 
und wird im Zuge der Bearbeitung des Bauantrages geprüft. 
 



Über die Zulässigkeit eines Vorhabens entscheidet die Bauaufsichtsbehörde 
(Kreisverwaltung) im Einvernehmen mit der Stadt Nassau. Gemäß § 36 BauGB gilt 
das Einvernehmen der Stadt Nassau als erteilt, wenn nicht bis zum 29. September 
2021 widersprochen wird. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Nassau stellt das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB zu der beantragten 
Nutzungsänderung des ehemaligen Marienkrankenhauses zu einem Medical Center 
im Neuzebachweg 2 her. 
 

 
 
 
Uwe Bruchhäuser 
Bürgermeister 
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